
Tarifordnung zur Gebührenordnung 
(lt. Beschluss des Gemeinderats vom 18.12.2007) 
 
gültig ab 1.1.2008 
 
Die Unterrichtsgebühren beziehen sich auf eine Unterrichtseinheit pro Woche. Die zusätzliche Belegung 
von Ergänzungsfächern (Ensemble, Kammermusik, Orchester, Theorie) ist gebührenfrei. 
 
 
Elementarfächer 
 Jahresge-

bühr 
Monatsge-
bühr 

Eltern-Kind-Gruppe 312,00 26,00 
Musikalische Früherziehung 276,00 23,00 
Musikalische Grundausbil-
dung 

276,00 23,00 

Orientierungsstufe 288,- 24,00 
 
 
Haupt- und Ergänzungsfächer 
 Jahresge-

bühr 
Monatsge-
bühr 

Einzelunterricht 30 Minuten 636,- 53,00 
Einzelunterricht 40 Minuten 828,- 69,00 
Einzelunterricht 50 Minuten 1032,- 86,00 
2er Gruppe 432,00 36,00 
3er Gruppe 372,00 31,00 
Gruppe ab 4 Teilnehmern 348,00 29,00 
Großgruppe ab 8 Teilnehmern 216,00 18,00 
Ergänzungsfächer 50 Minu-
ten(ohne Hauptfachunter-
richt) 

276,- 23,- 

Kurse, Workshops 
(Dauer max. 3 Monate) 

je nach An-
gebot 

 

 
 
Gebühr für die Überlassung eines Instrumentes 
 Jahresge-

bühr 
Monatsge-
bühr 

bis Wert 1000,- 144,- 12,- 
bis Wert 2000,- 180,- 15,- 
bis Wert 3000,- 216,- 18,- 
 
Erwachsenenzuschlag 
Schüler ab dem Alter von 27 Jahren zahlen einen Aufschlag auf die Unterrichtsgebühr von 20%. 
 
Auswärtigenzuschlag 
Schüler mit Erstwohnsitz außerhalb des Stadtgebiets Heidenheim zahlen einen Aufschlag auf die Unter-
richtsgebühr von 15%. Ausgenommen sind Unterrichtsgebühren für Elementarfächer. 
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